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§ 1  Name, Sitz und Auftrag  
 

(1)  Die Arbeitnehmer-Union der CSU (CSA) ist eine Arbeitsgemeinschaft 
nach § 27 der CSU Satzung mit folgendem Auftrag:  

 
 “Die Arbeitnehmer-Union (CSA) hat die besondere Aufgabe, die Ar-

beitnehmer als größte gesellschaftspolitische Bevölkerungsgruppe 
zur aktiven Mitarbeit in der Partei zu gewinnen und an der Gestal-
tung einer modernen Gesellschaftspolitik auf der Grundlage des 
christlichen Welt- und Menschenbildes und der Stärkung der Eigen-
verantwortung mitzuwirken.” 

 
(2) Ihr Sitz ist München. 
 
 
§ 2  Aufgaben und Zweck  
 

(1)  Die CSA gestaltet moderne Sozialpolitik für Arbeitnehmer und ihre 
Familien. Sie vertritt die Interessen der Arbeitnehmer (Arbeiter, Ange-
stellte, Beamte und Auszubildende sowie Rentner und Pensionäre) 
und ihren Familien in der CSU und in der Öffentlichkeit. 
 

(2)  Die CSA will eine zukunftsorientierte Gesellschaftspolitik auf der 
Grundlage des christlichen Menschenbildes und dem Modell der sozi-
alen Marktwirtschaft mit einem Höchstmaß an persönlicher Freiheit 
und sozialer Gerechtigkeit gestalten. Sie versteht sich als Forum für 
den Austausch von Informationen und der Entwicklung von Ideen zu 
den Themen Arbeit, Soziales, Familie und Gesellschaft. 
 

(3) Die CSA will ihre Mitglieder anregen und befähigen, in Staat und Ge-
sellschaft mitzuarbeiten. 

 
(4) Zu ihren Aufgaben gehören:  
  a)  die Behandlung aller arbeits-, sozial- und gesellschaftspolitischer  

  Fragestellungen, 
  b)  die aktive Mitarbeit in allen Organisationsstufen der CSU,  
  c) Verbindung und Kontakte zu gesellschaftlichen Gruppen, die  
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 Interessen von Arbeitnehmern vertreten (besonders die Gewerk- 
 schaften), die Lage der Arbeitnehmer beeinflussen oder sozial-  
 und gesellschaftspolitisch tätig sind sowie die Betreuung von  
 Betriebsräten, Personalräten, Jugendvertretern und Vertrauensleu- 
 ten, die der CSA nahe stehen, 
d)  Maßnahmen zur Befähigung ihrer Mitglieder für eine Mitarbeit in  
     Staat und Gesellschaft, wie Betrieben, Öffentlicher Dienst, Selbst- 
     verwaltungsorganen und im sonstigen vorpolitischen Raum. 
e)  Beteiligung an der politischen Willensbildung in politischen Fra- 
     gen, insbesondere der Arbeits-, Sozial- und Gesellschaftspolitik so 
     wie die Unterstützung und Vorbereitung der Willensbildung der  
     Gremien und der Parlamentarier der CSU. 
f)  Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Herausgabe 
 unregelmäßig oder periodisch erscheinender Publikationen.  
  

(5) Die CSA benennt der CSU geeignete Kandidaten zu öffentlichen Wah-
 len. 
 
(6) Die Gliederungen der CSA erfüllen diese Aufgaben in ihrem Bereich.  
 
 
§ 3  Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied der Arbeitsgemeinschaft können alle Arbeitnehmer, Männer 
und Frauen, werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich 
zu den Grundsätzen der CSA und der CSU bekennen.  
 

(2) Zeitweise nicht oder nicht mehr erwerbstätige Männer und Frauen, 
deren Arbeitnehmereigenschaft als vorübergehend ruhend anzuse-
hen ist, oder ehemalige Arbeitnehmer, stehen den Arbeitnehmern 
gleich.  
 

(3) Die Aufnahme von CSU-Mitgliedern bedarf nicht der förmlichen Zu-
stimmung des Vorstandes nach § 4 der CSU-Satzung.  

 
(4) Über den Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft gelten sinngemäß 

die Bestimmungen der Satzung der CSU.  
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(5) Die Vorsitzenden und deren Stellvertreter aller Verbände sowie die 
Mitglieder des CSA-Landesvorstandes müssen Mitglieder der CSU 
sein. 

 
 
§ 4  Mitgliedsbeiträge 
 

 Für die Durchführung der Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel 
werden unter anderem Mitgliederbeiträge erhoben. Näheres regelt 
das Finanzstatut der CSA, das Bestandteil dieser Satzung ist.  

 
 
§ 5  Rechnungslegung und Rechenschaftsbericht 
 

 Die Orts-, Kreis- und Bezirksverbände sowie der Landesverband sind 
zur Rechnungslegung nach den Grundsätzen der ordnunsgemäßen 
Buchführung unter Berücksichtigung der Vorschriften des Parteienge-
setzes verpflichtet und erstellen jährlich einen finanziellen Rechen-
schaftsbericht.  

 
 
§ 6  Organisation 
 

 Die Arbeitsgemeinschaft gliedert sich in: 
 a)  Orts- und Kreisverbände, 
b)  Bezirksverbände, 
c)  Landesverband.  

 Die Verbandsgrenzen entsprechen denen der CSU. 
 
 
§ 7 Gewerkschaftliche Arbeitsgruppen 
 

 Der CSA angehörende Gewerkschaftsmitglieder können sich in Lan-
desarbeitsgruppen für den Bereich ihrer gewerkschaftlichen Organi-
sation zusammenschließen, um die Ziele der CSU in ihren Gewerk-
schaften zu vertreten. Ihre Geschäftsordnung bedarf der Genehmi-
gung des CSA-Landesvorstandes.  

 
 

7 

                                               Geschäftsordnung der Arbeitnehmer-Union (CSA) 



§ 8  Orts- und Kreisverbände  
 

(1)  Für die Bereiche der Kreisverbände der CSU sind Kreisverbände zu bil-
den.  

 
(2) Bestehen für einzelne Bereiche der Kreisverbände der CSU keine 

Kreisverbände der CSA, so werden die dortigen CSA-Mitglieder durch 
Beschluss des zuständigen Bezirksvorstandes einem der benachbar-
ten CSA-Kreisverbände innerhalb dieses Bezirksverbandes zugewie-
sen. 

 
(3)  Ortsverbände sollen gebildet werden, wenn wenigstens sieben CSA-

Mitglieder vorhanden sind. 
 
(4) Für Ortsverbände der CSU ohne Ortsverbände der CSA soll der CSA-

Kreisvorstand im Benehmen und mit Unterstützung des CSU-
Ortsvorstandes einen Ortsverbandsbeauftragten bestellen. 

 
(5) Organe der Orts- und Kreisverbände sind: 

a)  Orts- bzw. Kreismitgliederversammlung,  
b)  Orts- bzw. Kreisvorstand. 

 
 
§ 9 Orts- und Kreismitgliederversammlungen 
 

(1)  Die Orts- bzw. Kreismitgliederversammlung besteht aus allen Mitglie-
dern des Orts- bzw. Kreisverbandes.  

 
(2)  Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlungen gehören: 

a)  die Behandlung politischer, insbesondere arbeits-, sozial- und ge- 
     sellschaftspolitischer Fragestellungen sowie die in § 2 genannten  
     Aufgaben auf Kreisebene,  
b)  die Entgegennahme der Arbeitsberichte und finanziellen Rechen- 
     schaftsberichte sowie die Entlastung der Vorstände,  
c)  die Wahl der in § 10 genannten Vorstände und von zwei Kassen-

prüfern, die nicht dem Vorstand angehören.  
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(3)  Die Kreismitgliederversammlung wählt:  
a)  je angefangene 10 Mitglieder einen Delegierten und einen Ersatz- 
     delegierten in die Bezirksversammlung, 
b)  je angefangene 25 Mitglieder einen Delegierten und einen Ersatz- 
     delegierten in die Landesversammlung, 
c)  für die Kassenprüfung zwei Kassenprüfer. Sie dürfen dem Kreis-

vorstand nicht angehören. Die Kassenprüfer des Kreisverbandes 
prüfen auch die Kassenführung nachgeordneter Verbände.  

 
 
§ 10 Orts- und Kreisvorstand  
 

(1) Der Ortsvorstand besteht aus Frauen und Männern in folgenden 
Funktionen: 
a)  dem Ortsvorsitzenden, 
b)  dem stellvertretenden Ortsvorsitzenden,  
c)  dem Schatzmeister (soweit der Ortsverband eine Kasse führt), 
d)  dem Schriftführer,  
e)  bis zu sieben Beisitzern.  
Der Ortsvorstand kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme 
kooptieren. 

 
(2) Der Kreisvorstand besteht aus Frauen und Männern in folgenden 

Funktionen: 
a)  dem Kreisvorsitzenden,  
b)  bis zu vier stellvertretenden Kreisvorsitzenden,  
c)  dem Schatzmeister,  
d)  bis zu zwei Schriftführern,  
e)  bis zu sieben Beisitzern. 
Der Kreisvorstand kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme 
kooptieren. 

 
(3) Zu den Aufgaben des Ortsvorstands gehört es, mit seinem Verband 

über die Arbeit der CSA zu informieren, für die Ziele der CSA zu wer-
ben und den Kreisverband zu unterstützen.  
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(4) Zu den Aufgaben des Kreisvorstandes gehören: 
a)  die Vertretung der CSA im Bereich des Kreisverbandes,  
b)  die Behandlung dringlicher politischer, insbesondere arbeits-,  
 sozial- und gesellschaftspolitischer Fragestellungen, 
c)  die Erledigung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, die 

Zusammenstellung des finanziellen Rechenschaftsberichtes sowie  
     die sich aus dem Finanzstatut ergebenden Aufgaben,  
d)  die Behandlung organisatorischer Maßnahmen,  
e)  die Aufsicht bei der Durchführung interner Wahlen in den Ortsver- 
     bänden,  
f)  die Öffentlichkeitsarbeit auf Kreisebene sowie die Mitgliederwer- 
     bung, 
g)  die Durchführung der vom Bezirks- oder Landesvorstand und der  
     von der Bezirks- oder Landesversammlung beschlossenen Aktio-    

nen. 
 
(5) Der Kreisvorstand kann auf Vorschlag des Vorsitzenden einen Ge-

schäftsführer berufen.  
 
 
§ 11 Bezirksverbände  
 

 Im Bereich der Bezirksverbände der CSU bestehen Bezirksverbände 
der CSA.  

 
 Organe der Bezirksverbände sind:  

a)  die Bezirksversammlung,  
b)  der Bezirksausschuss, 
c)  der Bezirksvorstand.  

 
 
§ 12 Bezirksversammlung  
 

(1) Die Bezirksversammlung besteht aus: 
a)  den Delegierten der Kreisverbände,  
b) dem Bezirksvorstand, 
c)  den der CSA angehörenden Europa-, Bundestags- und Landtags-
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abgeordneten, sofern sie im Bereich des Bezirksverbandes woh-
nen. 

 
(2) Haben großstädtische Bezirksverbände keine Kreisverbände gebildet, 

so besteht die Bezirksversammlung aus den Mitgliedern des Bezirks-
verbandes.  

 
(3)  Zu den Aufgaben der Bezirksversammlung gehören: 

a)  die Behandlung politischer, insbesondere arbeits-, sozial-, gesell- 
     schaftspolitischer Fragestellungen sowie die in § 2 genannten  
     Aufgaben auf Bezirksebene, 
b)  die Entgegennahme der Arbeitsberichte und des finanziellen  
 Rechenschaftsberichts sowie die Entlastung des Vorstandes,  
c)  die Wahl des unter § 13 Abs. 1 genannten Vorstandes und die 

Wahl von zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand angehören.  
 
(4)  Haben großstädtische Bezirksverbände keine Kreisverbände gebildet, 

so wählt die Bezirksversammlung die Delegierten und Ersatzdelegier-
ten in die Landesversammlung, wobei für je angefangene 25 Mitglie-
der ein Delegierter und ein Ersatzdelegierter gewählt werden. 

 
 
§ 13 Bezirksvorstand  
 

(1)  Der Bezirksvorstand besteht aus Frauen und Männern in folgenden 
Funktionen: 
a)  dem Bezirksvorsitzenden,  
b)  bis zu vier stellvertretenden Bezirksvorsitzenden,  
c)  mindestens einem, höchstens zwei Schatzmeistern, 
d)  zwei Schriftführern,  
e)  drei bis neun Beisitzern in Bezirksverbänden mit bis zu 1000 Mit 
     gliedern, je weitere 500 Mitglieder kann jeweils ein weiterer Bei-

sitzer gewählt werden.  
Der Bezirksvorstand kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme 
kooptieren. 
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(2)  Zu den Aufgaben des Bezirksvorstandes gehören: 
a)  die Vertretung der CSA im Bereich des Bezirksverbandes der CSU, 
b)  die Behandlung dringlicher politischer, insbesondere arbeits-, so-

zial- und gesellschaftlicher Fragestellungen,  
c)  die Behandlung organisatorischer Maßnahmen, die Zusammen-

stellung des finanziellen Rechenschaftsberichtes sowie die sich 
aus dem Finanzstatut ergebenden Aufgaben,  

d)  die Aufsicht bei der Durchführung interner Wahlen in den Kreis-
verbänden und die Sicherstellung von flächendecken den Kreis-
verbänden, 

e)  die Öffentlichkeitsarbeit auf Bezirksebene und die Mitgliederwer- 
     bung, 
f)  die Durchführung der vom Landesvorstand und der Landesver- 
     sammlung beschlossenen Aktionen. 
Der Bezirksvorstand kann auf Vorschlag des Vorsitzenden einen Ge- 
schäftsführer berufen.  
 
 

§ 14 Bezirksausschuss  
 

(1) Der Bezirksausschuss besteht aus: 
a)  dem Bezirksvorstand,  
b)  den Kreisvorsitzenden; ist ein Kreisvorsitzender verhindert, wird 

er durch einen seiner Stellvertreter vertreten. 
 
(2)  Zu den Aufgaben des Bezirksausschusses gehören: 

a)  die Behandlung politischer, insbesondere arbeits-, sozial- und ge- 
     sellschaftspolitischer Fragestellungen, 
b)  die Organisationsarbeit. 
 
 

§ 15 Landesverband  
 

 Organe des Landesverbandes sind: 
a)  die Landesversammlung,  
b)  der Landesausschuss, 
c)  der Landesvorstand,  
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d)  der geschäftsführende Landesvorstand. 
 
 
§ 16 Landesversammlung  
 

(1) Die Landesversammlung besteht aus: 
a)  den Delegierten der Kreis- bzw. Bezirksverbände,  
b)  dem Landesvorstand, 
c)  den der CSA angehörenden Europa-, Bundestags- und Landtags-

abgeordneten. 
 
(2)  Zu den Aufgaben der Landesversammlung gehören: 

a)  die Entscheidung über Programme,  
b)  der Beschluss von Richtlinien für die Gesamtarbeit der CSA,  
c)  die Behandlung und Beschlussfassung über politische, insbeson-

dere arbeits-, sozial- und gesellschaftspolitische Fragestellungen 
und die in § 2 genannten Aufgaben, 

d)  die Wahl der Mitglieder des Landesvorstandes, soweit diese unter  
     § 18 Abs. 1 Buchstabe a bis e fallen,  
e)  die Wahl von zwei Kassenprüfern, die dem Landesvorstand nicht  
     angehören dürfen,  
f)  die Entgegennahme des Arbeitsberichtes und des finanziellen Re- 
     chenschaftsberichts sowie die Entlastung des Landesvorstandes,  
g)  die Änderung der Geschäftsordnung und des Finanzstatuts. 

 
 
§ 17 Landesausschuss 
  

(1) Der Landesausschuss besteht aus: 
a)  den Mitgliedern des Landesvorstandes,  
b)  den Kreisvorsitzenden; ist ein Kreisvorsitzender verhindert, wird 

er durch einen seiner Stellvertreter vertreten. 
 
(2) Zu den Aufgaben des Landesausschusses gehören: 

a)  die Behandlung und Beschlussfassung über politische, insbe- 
     sondere arbeits-, sozial- und gesellschaftspolitische Fragestel-

lungen sowie die in § 2 genannten Aufgaben,  
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b) die Organisationsarbeit, 
c) der Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

 
§ 18 Landesvorstand  
 

(1) Der Landesvorstand besteht aus Frauen und Männern in folgenden 
Funktionen:  
a)  dem Landesvorsitzenden,  
b)  vier stellvertretenden Landesvorsitzenden, 
c)  zwei Schatzmeistern, 
d)  zwei Schriftführern,  
e)  20 Beisitzern, wobei jeder Bezirksverband vertreten sein soll.  

 
(2) Die für die CSA zuständigen Referenten der CSU-Landesleitung gehö-

ren dem Landesvorstand mit beratender Stimme an. 
 
(3) Der Landesvorstand kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme 
 kooptieren.  
 
(4) Zu den Aufgaben des Landesvorstandes gehören:  

a)  die Ausführung der Beschlüsse der Landesversammlung und des  
     Landesausschusses,  
b)  die Vertretung der CSA, 
c)  die Behandlung politischer, insbesondere arbeits-, sozial- und ge- 
     sellschaftspolitischer Fragestellungen,  
d)  die Behandlung organisatorischer Angelegenheiten von grund-

sätzlicher Bedeutung,  
e)  das Vorschlagsrecht für die Einstellung hauptamtlicher Mitarbei-

ter,  
f)   die Aufsicht bei Durchführung interner Wahlen,  
g)  die Zusammenstellung des Rechenschaftsberichtes,  
h)  die Öffentlichkeitsarbeit für die CSA, 
i)   Berufung eines Beirats.  
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§ 19 Geschäftsführender Landesvorstand  
 

(1) Der geschäftsführende Landesvorstand besteht aus:  
a)  dem Landesvorsitzenden,  
b)  den stellvertretenden Landesvorsitzenden,  
c)  den Schatzmeistern,  
d)  den Schriftführern, 
e)  den für die CSA zuständigen Referenten der CSU-Landesleitung 

mit beratender Stimme. 
 

(2) Der geschäftsführende Landesvorstand entscheidet in dringlichen 
Angelegenheiten und erledigt die laufenden Geschäfte der CSA.  

 
(3) Er berichtet über seine Beschlüsse in der nächstfolgenden Sitzung 

des Landesvorstandes.  
 
 
§ 20 Landesbeirat der CSA  
 

(1) Der Landesvorstand kann einen Landesbeirat berufen. Der Landesbei-
rat berät die CSA in arbeits-, sozial-, und gesellschaftspolitischen Fra-
gestellungen im Rahmen der Beauftragung durch den Landesvor-
stand. Er berichtet an den Landesvorstand. 

 
(2) Der Landesbeirat besteht aus Persönlichkeiten aus dem sozialen und 

gesellschaftlichen Bereich sowie Vertretern der Arbeitnehmerschaft 
(insbesondere Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte). Den Vor-
sitz führt der Landesvorsitzende. Der Landesvorstand kann auf Vor-
schlag des Landesvorsitzenden einen anderen Beiratsvorsitzenden 
bestimmen. 

 
(3) Der Landesvorstand legt Inhalt, Umfang und Dauer der Aufgaben des 

Beirats jeweils neu fest. Die Mitglieder des Beirats werden vom Lan-
desvorstand berufen und entlassen. In jedem Falle erlischt das Bei-
ratsmandat mit der Neuwahl des Landesvorstands. 

 
 



§ 21 Geschäftsbetrieb, Beschlussfähigkeit 
 

(1) Die Satzung der CSU ist ergänzender Bestandteil dieser Geschäfts-
ordnung. Ihre Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden. 

 
(2) Alle Organe sind bei fristgemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die 

Zahl der Teilnehmer beschlussfähig.  
(3) Jedes Organmitglied bzw. dessen in der Geschäftsordnung benannter 

Vertreter hat eine Stimme. Zur Stimmabgabe ist persönliche Anwe-
senheit erforderlich. Stimmübertragung ist unzulässig.  

 
(4) Der Vorstand eines übergeordneten Verbandes kann aus besonderem 

Anlass nachgeordnete Organe einberufen, wenn die Bestimmungen 
des § 40 Abs. 2 der CSU-Satzung ein Jahr nicht erfüllt oder die inter-
nen Wahlen nicht fristgerecht durchgeführt worden sind.  

 
 
§ 22 Wahlen, Abstimmungen, Anträge  
 

(1) Auf Wahlen sind die §§ 6 Abs. 2, 45 und 46 (mit Ausnahme des § 46, 
Abs. 8 Satz 1-3), auf Abstimmungen und Anträgen § 47 der Satzung 
der CSU entsprechend anzuwenden.  

 
(2) Die Vorstände können Sachverständige hinzuziehen.  
 
(3) Die Benennung von Kandidaten der CSA zu öffentlichen Wahlen be-

darf eines Beschlusses des jeweiligen zuständigen CSA-Vorstandes.  
 
(4) Bei allen Wahlen sind Frauen und Männer angemessen zu berück-

sichtigen.  
 
 
§ 23 Vertretung in den Organen der CSU  
 

Die CSA wird in den Organen der CSU wie folgt vertreten:  
a)  in der Kreisvertreterversammlung durch den Kreisvorsitzenden 

der CSA,  
b)  im Bezirksparteitag durch den Bezirksvorsitzenden der CSA,  
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c)  im Parteitag durch den Landesvorsitzenden der CSA,  
d)  im Parteiausschuss durch den Landesvorsitzenden der CSA,  
e)  in der Landesdelegiertenversammlung zur Bundestagswahl durch  
     den Landesvorsitzenden der CSA mit beratender Stimme, 
f)  in der Wahlkreisdelegiertenversammlung zur Landtags- und Be- 
     zirkstagswahl durch den Bezirksvorsitzenden der CSA mit  
 beratender Stimme,  
g)  in der Delegiertenversammlung zur Europawahl durch den Lan-

desvorsitzenden. 
 
 
§ 24 Allgemeines  
 

(1) Mit den Sozialausschüssen der Christlich-Demokratischen Arbeitneh-
merschaft (CDA) im Bundesgebiet besteht eine Arbeitsgemeinschaft.  

 
(2) Soweit in dieser Geschäftsordnung oder im Finanzstatut keine ande-

ren Regelungen getroffen werden, gelten ergänzend die Regelungen 
der CSU-Satzung sowie des CSU-Finanzstatuts und der Beitragsord-
nung in ihrer jeweiligen Fassung. 

 
 
§ 25 Inkrafttreten  
 

 Die Geschäftsordnung in der geänderten Fassung tritt am  
 06. November 2004 in Kraft. 
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§ 1 Beitragshöhe 
 

Für die Durchführung der Aufgaben erforderlichen Mittel werden un-
ter anderem Mitgliedsbeiträge erhoben. 

 
a)  Der Jahresbeitrag für Mitglieder der CSA, die gleichzeitig Mitglie- 
     der der CSU sind, beträgt 6,10 € (=12,--DM). 
b)  Der Jahresbeitrag für Mitglieder der CSA, die nicht gleichzeitig 

Mitglied der CSU sind, beträgt 18,40 € (=36,--DM). 
c)  Nach Möglichkeit sollen alle Mitglieder die CSA durch zusätzliche  
     Spenden fördern. 

 
 
§ 2 Fälligkeit, Beitragseinzug 
 

(1)  Der Beitrag wird zu Jahresbeginn fällig. Er ist unaufgefordert zu zah-
len. Die CSA-Mitglieder erteilen dafür in der Regel eine Einzugser-
laubnis. 

 
(2) Den Beitragseinzug regeln die Kreisverbände. 
 
 
§ 3 Verteilung der Beiträge 
 

(1)  Die Beiträge werden wie folgt an die Verbände der CSA verteilt: 
 

a)  Die Kreisverbände erhalten ein Drittel; Ortsverbände werden bei 
     Bedarf von den Kreisverbänden unterstützt. 
b)  Die Bezirksverbände erhalten ein Drittel. 
c)  Der Landesverband erhält ein Drittel. 

 
(2)  Die Beitragsanteile werden aus dem jeweiligen Mitgliederstand der 

Zentralkartei per 31.12. des Vorjahres berechnet. 
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§ 4 Abführung der Beiträge 
 

(1)  Die Kreisverbände führen die Beitragsanteile bis zum 30.06. jeden 
Jahres unaufgefordert an den Bezirks- und Landesverband ab. Mehr- 
oder Mindereinnahmen gegenüber den Regelbeiträgen von 6,10 bzw. 
18,40 € pro Jahr (= 12,-- DM bzw. 36,-- DM) und Mitglied können von 
dem die Beiträge einhebenden Verband ausgeglichen werden. Die 
Abführung der Beitragsanteile an den Landesverband bleibt davon 
unberührt. 

 
(2) Ist ein für die Weiterleitung der Beitragsanteile zuständiger Verband 

länger als drei Monate im Rückstand, ruht das Stimmrecht aller aus 
dem Bereich dieses Verbandes kommenden Vertreter in die überge-
ordneten Organe. 

 
 
§ 5 Spendenquittungen 
 

 Spendenquittungen für Spenden an die CSA stellt der entsprechende 
 CSU-Verband aus. Diese Spenden müssen auf einem Konto des CSU- 
 Verbandes als durchlaufender Posten erfasst werden. 
 
 
§ 6 Inkrafttreten 
 

 Das Finanzstatut tritt am 01.01.2002 in Kraft.  
 
 
 Geschäftsordnung und Finanzstatut wurden von der CSA-  
 Landesversammlung am 20. 10.2001 in Ingolstadt beschlossen.  
 Der CSU-Parteivorstand hat am 29.10.2001 zugestimmt. 
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